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GEWÄHRUNG / VERWEIGERUNG – DER STÄDTEBAUGENEHMIGUNG / ERSCHLIEẞUNGSGENEHMIGUNG / 
TEILUNGSGENEHMIGUNG / 
STÄDTEBAUBESCHEINIGUNG Nr. 2 / DURCH DAS GEMEINDEKOLLEGIUM / DIE REGIERUNG (1) (2)
BESCHLUSSVORSCHLAG DER REGIERUNG ZUR GEWÄHRUNG / VERWEIGERUNG DER STÄDTEBAUGENEHMIGUNG / ERSCHLIEẞUNGSGENEHMIGUNG / 
TEILUNGSGENEHMIGUNG / 

STÄDTEBAUBESCHEINIGUNG Nr. 2 
(1) Das Gemeindekollegium von … / Die Regierung,
Aufgrund des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung (nachstehend "das Gesetzbuch" genannt); 
Aufgrund des Buches I des Umweltgesetzbuches; 
(1) In Erwägung, dass ..................................................................... einen Antrag auf Städtebaugenehmigung - Städtebaugenehmigung für gruppierte Bauten - Erschließungsgenehmigung -Änderung einer Erschließungsgenehmigung - Teilungsgenehmigung - Städtebaubescheinigung Nr. 2 betreffend ein Gut gelegen in ... , Straße…, Katasterangaben: Gemarkung… Flur ...Nr.…, für (den Zweck angeben) .......................... eingereicht hat; 
(2) In Erwägung, dass der vollständige Antrag in Anwendung von Artikel D.IV.33 des Gesetzbuches Gegenstand eines Hinterlegungsbescheids gewesen ist, der am … versendet wurde; 
(2) In Erwägung, dass der Antrag mangels eines Bescheids über die formelle Vollständigkeit g nach Artikel D.IV.33 des Gesetzbuches als zulässig betrachtet wird;
(1) (2) In Erwägung, dass der Antrag kraft Artikel D.IV.15 - D.IV.18 - des Gesetzbuches die Stellungnahme der Regierung aus folgendem Grund nicht benötigt: …;

(2) In Erwägung, dass die Regierung, bei Fehlen eines Beschlusses des Gemeindekollegiums binnen der vorgeschriebenen Frist, kraft Artikel D.IV.47 §1 des Gesetzbuches mit dem Antrag befasst wird; 

(1) (2) In Erwägung, dass die Regierung kraft Artikel D.IV.22 - D.IV.23 - des Gesetzbuches aus folgendem Grund zuständig ist: …;

(2) In Erwägung, dass vor dem Einreichen des Antrags ein Projekttreffen am …. stattgefunden hat;  
(2) In Erwägung, dass eine noch nicht verfallene Städtebaubescheinigung Nr. 2 bezüglich des Antragsgegenstands am … (Datum) ausgestellt wurde;
(1) (2) In Erwägung, dass die dem Gemeindekollegium – der Regierung eingeräumte Frist, um über den vorliegenden Antrag zu entscheiden, um … Tage verlängert worden ist; 

(1) In Erwägung, dass der Antrag auf Städtebaugenehmigung - Städtebaubescheinigung Nr. 2 - eine - keine Bewertungsnotiz über die Umweltverträglichkeit - eine - keine Umweltverträglichkeitsprüfung enthält;
(1) (2) In Erwägung, dass das Projekt kraft Artikel D.64 des Buches I des Umweltgesetzbuches einer Umweltverträglichkeitsstudie unterworfen wird, und zwar aus folgendem Grund: …………………… ; dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist;
(1) (2) In Erwägung, dass die Behörde, die die Zulässigkeit und Vollständigkeit der Akte bewertet hat, aufgrund der relevanten Auswahlkriterien nach dem Anhang III des Buches I des Umweltgesetzbuches und insbesondere angesichts der Notiz zur Umweltverträglichkeitsprüfung – unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorkontrollen oder der bereits durchgeführten Bewertungen der Umweltauswirkungen – der Ansicht ist, dass das Projekt keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben dürfte; 

(1) (2) In Erwägung, dass die Behörde, die die Zulässigkeit und Vollständigkeit der Akte bewertet hat, aufgrund der relevanten Auswahlkriterien nach dem Anhang III des Buches I des Umweltgesetzbuches und insbesondere angesichts der Notiz zur Umweltverträglichkeitsprüfung – unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorkontrollen oder der bereits durchgeführten Bewertungen der Umweltauswirkungen – der Ansicht ist, dass das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte; dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist; 

(1) (2) In Erwägung, dass die Behörde, die die Zulässigkeit und Vollständigkeit der Akte bewertet hat, nicht untersucht hat, ob das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte oder nicht; - das der Antrag keine Notiz zur Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst – dass der Antrag keine Elemente umfasst, die es ermöglichen würden, insbesondere angesichts der Notiz zur Umweltverträglichkeitsprüfung und unter Berücksichtigung der relevanten Auswahlkriterien nach dem Anhang III, ob das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte – dass kraft Artikel D.64 des Buches I des Umweltgesetzbuches eine Umweltverträglichkeitsstudie notwendig, jedoch nicht vorhanden ist – dass die Frist von 90 Tagen nach Artikel D.65 §3 des Buches I des Umweltgesetzbuches abgelaufen ist … ; 


(1) (2) In Erwägung, dass die Behörde, die die Zulässigkeit und Vollständigkeit der Akte bewertet hat, nicht untersucht hat, ob das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte oder nicht ; - dass die Frist von 90 Tagen nach Artikel D.65 §3 des Buches I des Umweltgesetzbuches nicht abgelaufen ist, - dass es (wie dem Antragsteller mitgeteilt wurde) außerordentliche Umstände gibt, die insbesondere mit der Art, der Schwierigkeit, dem Standort oder dem Umfang des Projekts verbunden sind, die aus den folgenden Gründen ……………………………… rechtfertigen, dass dieser Beschluss nicht binnen der erforderlichen Frist übermittelt worden ist; dass insbesondere angesichts der Notiz zur Umweltverträglichkeitsprüfung und unter Berücksichtigung der relevanten Auswahlkriterien nach dem Anhang III des Buches I des Umweltgesetzbuches, - sowie aufgrund der Ergebnisse der Vorkontrollen oder der bereits durchgeführten Bewertungen der Umweltauswirkungen das Projekt keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben dürfte, und dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung aus den folgenden Gründen nicht erforderlich ist … - Das Projekt könnte erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, und es gilt, aus den nachstehenden Gründen die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen: … ; 

(1) (2) In Erwägung, dass der Antrag das Folgende betrifft:
· ein Gut, das im Schutzbereich eines vorläufig oder endgültig geschützten Gutes aufgenommen ist;

· ein Gut, das vorläufig oder endgültig gemäß der Denkmalschutzgesetzgebung geschützt ist; 
· ein Gut mit einem bemerkenswerten Baum bzw. Strauch oder einer bemerkenswerten Hecke; 
· ein unbewegliches Gut, das dem Risiko eines schweren natürlichen Unfalls oder einer größeren geotechnischen Belastung ausgesetzt ist: Überschwemmung in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten im Sinne von Artikel D.53 des Wassergesetzbuches - Fallen einer Felswand - Erdrutsch - Karsterscheinung - Bodensetzung - seismische Gefahr - sonstiges bedeutendes natürliches Risiko oder geotechnische Belastung: ;

· ein unbewegliches Gut innerhalb oder in der Nähe eines vorgeschlagenen oder durch Erlass ausgewiesenen Natura 2000-Gebiets - eines domanialen Naturreservats - eines zugelassenen Naturreservats - eines unterirdischen Hohlraums von wissenschaftlichem Interesse - eines Feuchtgebiets von biologischem Interesse - eines Waldreservats - im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die Erhaltung der Natur … ;
· ein Gut, das im Plan "dauerhaftes Wohnen" aufgenommen ist … ;

· die Errichtung - die Änderung - eines Betriebs, der mit dem Risiko eines schweren Unfalls im Sinne des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung verbunden ist … ; 

· ein Gut, dessen Standort das Risiko eines schweren Unfalls - nicht - vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls - nicht - verschlimmern könnte, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, eine angemessene Entfernung von einem bereits bestehenden Betrieb, der mit dem Risiko eines schweren Unfalls im Sinne des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung verbunden ist, einzuhalten; 

· ein Gut, das sich innerhalb des Gebiets befindet, das vom Sanierungsplan pro Zwischeneinzugsgebiet von ……………… betroffen und in diesem Plan als …………… (Art des Gebiets) aufgenommen ist ;

(2) In Erwägung, dass das Raumentwicklungsschema auf den Standort des Projekts kraft Artikel D.II.16 aus folgendem Grund anwendbar ist:…;
(1) In Erwägung, dass das Gut der Anwendung folgender Dokumente unterliegt:
· Sektorenplan …….;
· Flächennutzungskarte … ;

· plurikommunales Entwicklungsschema …….. ;

· kommunales Entwicklungsschema ….. ;

· lokales Orientierungsschema …
· regionaler Leitfaden für den Städtebau …. ;

· kommunaler Leitfaden für den Städtebau …. ;

· Erschließungsgenehmigung … ;

· Teilungsgenehmigung …;
(1) (2) (3) In Erwägung, dass der Antrag aus folgendem Grund (folgenden Gründen) eine Ausnahme von .................................. darstellt:.......................................................................................................... ;  

(1) (2) (3) In Erwägung, dass der Antrag aus folgendem Grund (folgenden Gründen) von .......................... abweicht: ................................................ ;

(1) (2) In Erwägung, dass der Antrag einen Antrag auf Schaffung - Änderung - Abschaffung eines Gemeindewegs enthält -, der eine Änderung des Fluchtlinienplans erfordert -; dass die Endentscheidung betreffend den Gemeindeweg im Sinne von Artikel D.IV.41 des Gesetzbuches - günstig ist - ungünstig ist - als ungünstig gilt; dass die eingeräumte Frist, um über den vorliegenden Antrag zu entscheiden, um die Frist verlängert worden ist, die benutzt wurde, um diese endgültige Genehmigung zu erhalten;  

(1) (2) In Erwägung, dass der Antrag gemäß Artikel D.IV.26 §2 - D.IV.40 - R.IV.40 aus den nachstehend angegebenen Gründen einer Projektankündigung - einer öffentlichen Untersuchung unterliegt: …………………………………………………………. ; 

(1) (2) In Erwägung, dass die - Projektankündigung - öffentliche Untersuchung - gemäß Artikel D.VIII.6 ff. des Gesetzbuches vom …. bis zum …. stattgefunden hat; - dass keine - dass ……. - Beschwerde(n) – Bemerkung(en) eingereicht worden ist (sind);
(1) (2) (4) In Erwägung, dass der (die) folgende(n) Dienst(e), Ausschuss (Ausschüsse) oder Kommission(en) um Stellungnahme ersucht worden sind: 

·  (Dienst/Ausschuss/Kommission); dass seine/ihre - am … mitgeteilte Stellungnahme - günstig ist - bedingt günstig ist - ungünstig ist - mangels Vorlage als günstig gilt;
·  (Dienst/Ausschuss/Kommission); dass seine/ihre - am … mitgeteilte Stellungnahme - günstig ist - bedingt günstig ist - ungünstig ist - mangels Vorlage als günstig gilt;
·  (Dienst/Ausschuss/Kommission); dass seine/ihre - am … mitgeteilte Stellungnahme - günstig ist - bedingt günstig ist - ungünstig ist - mangels Vorlage als günstig gilt; 
· die Königliche Kommission für Denkmäler, Landschaften und Ausgrabungen; dass ihre - am … mitgeteilte Stellungnahme - günstig ist - bedingt günstig ist - ungünstig ist – nicht fristgerecht übermittelt wurde und dass das Verfahren weitergeführt wird;
(1) (2) In Erwägung, dass der Antragsteller Abänderungspläne vorgelegt hat - die in Anwendung von Artikel D.IV.43 des Gesetzbuches Gegenstand eines Bescheids über die formelle Vollständigkeit vom ….. (Datum) gewesen sind ; dass diese Pläne - einer Projektankündigung - einer öffentlichen Untersuchung - und - der Stellungnahme eines Dienstes / Ausschusses / einer Kommission unterworfen worden sind; dass … ;

(1) (2) In Erwägung, dass der Antragsteller Abänderungspläne vorgelegt hat - die in Anwendung von Artikel D.IV.42 oder D.IV.44 des Gesetzbuches sind; dass diese Pläne - einer Projektankündigung - einer öffentlichen Untersuchung - und - der Stellungnahme eines Dienstes / Ausschusses / einer Kommission unterworfen worden sind; dass … ;

(1) (2) In Erwägung, dass die Stellungnahme der Regierung- über die abgeänderten Pläne - kraft Artikel D.IV.15 -D.IV.16 - D.IV.17 - D.IV.19 - D.IV.20 - des Gesetzbuches am …. (Datum) beantragt worden ist; dass seine Stellungnahme - gleich lautende Stellungnahme - kraft Artikel D.IV.39 des Gesetzbuches mangels Vorlage als günstig gilt - als Anhang beigefügt wird; 

(1) (2) In Erwägung, dass die Stellungnahme – aufgrund der abgeänderten Pläne - der für das Erbe zuständigen Verwaltung am … beantragt worden ist; dass ihre Stellungnahme - gleich lautende Stellungnahme - nach Ablauf der eingeräumten Frist eingegangen ist und das Verfahren fortgeführt wird – in der Stellungnahme der Regierung übernommen wird – im Anhang übernommen wird; 

(1) (2) In Erwägung, dass die Stellungnahme des Gemeindekollegiums - über die abgeänderten Pläne - am …. (Datum) beantragt worden ist; dass diese Stellungnahme günstig ist - kraft Artikel D.IV.38 des Gesetzbuches mangels Vorlage als günstig gilt - wie folgt lautet und begründet ist: …………….. ; 

(9) In Erwägung, dass .…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(2) In Erwägung, dass die kraft Artikel D.IV.54 des Gesetzbuches auferlegten Auflagen wie folgt begründet sind: ……………….
Aus den vorgenannten Gründen,
B E S C H L I E ẞ T:
(1) Artikel 1: - Die von ...... beantragte Städtebaugenehmigung - Städtebaugenehmigung für gruppierte Bauten - Erschließungsgenehmigung - Änderung einer Erschließungsgenehmigung - Teilungsgenehmigung - Städtebaubescheinigung Nr. 2 - wird gewährt - verweigert.
 (1) (2) (5) (6) Der Inhaber der Genehmigung - Städtebaubescheinigung Nr. 2 - wird:
- die folgenden Bedingungen einhalten müssen: … ;

- den folgenden Auflagen genügen müssen: … ;

- die Handlungen und Arbeiten, die zur Schaffung - Änderung - Abschaffung des kommunalen Straßennetzes erforderlich sind, durchführen müssen: ………. ;

- die folgenden finanziellen Garantien bereitstellen müssen  … ;

- die folgenden archäologischen Maßnahmen ergreifen müssen … ;

(2) (5) (7) Artikel … : Die Arbeiten bzw. Handlungen werden in … aufeinander folgenden Phasen, wie weiter unten angegeben, durchgeführt:
(5) (8)
Artikel ...: Die genehmigten Arbeiten bzw. Handlungen dürfen den … nicht überschreiten
(1) (2) (5) Artikel ...: In Übereinstimmung mit Artikel D.IV.56 des Gesetzbuches unterliegt die Umsetzung der Genehmigung der Gewährung einer Genehmigung in Bezug auf die Schaffung - Änderung - Abschaffung einer kommunalen - regionalen Straße.
(1) (2) (5) Artikel ...: Gemäß Artikel D.IV.59 des Gesetzbuches unterliegt die Umsetzung der Genehmigung der Ausstellung einer Genehmigung für …
(2) Artikel …: Der vorliegende Beschlussvorschlag gilt als Beschluss in Anwendung von Artikel D.IV.47 §2 des Gesetzbuches:
(1) Artikel … - Eine Ausfertigung des vorliegenden Beschlusses wird dem Antragsteller, … - und der Regierung - und dem Gemeindekollegium übermittelt. 

.
..................................., den..........................................;

 (1) Der Generaldirektor,



Der Bürgermeister,                                       

 (1) Die Regierung
________________________________________________

 (1) Unzutreffendes bitte streichen.
 (2) Bitte streichen oder radieren, wenn es nicht der Fall ist.
 (3) Folgendes bitte angeben: 

- die Vorschriften des Sektorenplans oder die Normen des regionalen Leitfadens für den Städtebau, zu denen der Antrag eine Ausnahme bildet;
- die Anweisungen des Raumentwicklungsschemas, des plurikommunalen Entwicklungsschemas, des kommunalen Entwicklungsschemas, des lokalen Orientierungsschemas, der Flächennutzungskarte, des kommunalen Leitfadens für den Städtebau, des regionalen Leitfadens für den Städtebau, der Erschließungsgenehmigung, von denen der Antrag abweicht.
 (4) Gegebenenfalls mit einem oder mehreren Strichen vervollständigen.
 (5) Zu streichen oder radieren, wenn die Genehmigung nicht erteilt wird.
 (6) Ggf. ergänzen.
 (7) Für jede Phase außer der ersten das Ausgangsdatum der Verfallsfrist angeben.
 (8) Nur in den in Artikel D.IV.80 des vorerwähnten Gesetzbuches erwähnten Fällen zu gebrauchen.
 (9) Die faktischen und rechtlichen Tatsachen, die zur Unterstützung der Entscheidung herangezogen wurden, angeben.
Rechtsbehelf

Gemäß den Artikeln D.IV.63 und R.IV.66-1 des Gesetzbuchs über die räumliche Entwicklung kann der Antragsteller binnen einer Frist von 30 Tagen ab Empfang des Beschlusses des Gemeindekollegiums oder des Beschlusses der Regierung über eine Städtebaugenehmigung / Erschließungsgenehmigung / Teilungsgenehmigung / Städtebaubescheinigung Nr. 2 gegen diesen Beschluss schriftlich Einspruch bei der Regierung erheben.

Unter Gefahr der Unzulässigkeit ist das entsprechende Beschwerdeformular zu verwenden. Dieses steht kostenlos zur Verfügung unter: https://www.ostbelgienlive.be/raumordnung (Bereich „Formulare“)
Das ordnungsgemäß ausgefüllte Beschwerdeformular, einschließlich der notwendigen Anlagen, wird entweder per Einschreiben oder gegen Hinterlegungsbescheid an folgende Anschrift gerichtet: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, z. Hd. des Ministers für Raumordnung, Klötzerbahn 32, 4700 Eupen.

Datenschutz

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Gospertstraße 1, 4700 Eupen, ist verantwortlicher Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 und dem Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten. Es verwendet diese Daten nur für den angegebenen Zweck und die angegebene Dauer. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Sie verfügen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über folgende Rechte: Auskunft, Berichtigung oder Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Wilfried Heyen, unter datenschutz@dgov.be. Für weitere Informationen: https://www.ostbelgienlive.be/datenschutz
Datenschutz-Beschwerden können an die Datenschutzbehörde, Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel, gerichtet werden. Für weitere Informationen: https://www.datenschutzbehorde.be

AUSZÜGE AUS DEM GESETZBUCH ÜBER DIE RÄUMLICHE ENTWICKLUNG

RECHTSMITTEL

Art. D.IV.63

§1 - Der Antragsteller kann bei der Regierung per Einsendung [oder gegen [Hinterlegungsbescheid]
]
 eine begründete Beschwerde einreichen, und zwar innerhalb von dreißig Tagen:

1° entweder nach Empfang des in den Artikeln D.IV.46 und D.IV.62 angeführten Beschlusses des Gemeindekollegiums;

2° oder nach Empfang des in [Artikel D.IV.47 §1 Absatz 2 oder §2 Absatz 1 angeführten in erster Instanz gefassten Beschlusses der Regierung]
;

3° oder nach Empfang des in Artikel D.IV.48 angeführten [in erster Instanz gefassten Beschlusses der Regierung]
;

4° oder, wenn der [in erster Instanz gefasste Beschluss der Regierung]
 nicht innerhalb der jeweils in den Artikeln D.IV.48 oder D.IV.91 erwähnten Fristen eingesandt wurde, in Anwendung des Artikels D.IV.48 ab dem Tag nach Ablauf der Frist, die [ihr]
 für die Einsendung des Beschlusses eingeräumt wurde[;]

[5° oder nach Empfang des in Artikel D.IV.109.11 angeführten Beschlusses der Regierung;

6° oder nach Empfang des in Artikel D.VII.18 §2 angeführten Beschlusses der Regierung.]

Die Beschwerde enthält ein Formular, dessen Muster von der Regierung festgelegt wird, eine Abschrift der Pläne des Antrags auf die Genehmigung oder auf die Städtebaubescheinigung Nr. 2 oder eine Abschrift des Antrags auf die Städtebaubescheinigung Nr. 2, wenn diese keinen Plan enthält, und eine Abschrift des Beschlusses, gegen den Beschwerde erhoben wird, wenn dieser vorliegt.

[Der Antragsteller kann seiner Beschwerde [Änderungsunterlagen]
 und einen entsprechenden Nachtrag zur vorherigen Bewertungsnotiz über die Umweltverträglichkeit bzw. zur Umweltverträglichkeitsstudie beifügen, wenn diese eine Antwort auf in der ersten Instanz erwähnte Bemerkungen bilden.]

§2 - Wenn, in den in [Artikel D.IV.47]
 erwähnten Fällen, die Genehmigung als verweigert gilt oder die Städtebaubescheinigung Nr. 2 als ungünstig gilt, fordert die Regierung den Antragsteller auf, ihr zu bestätigen, dass er die Untersuchung seines Antrags erwünscht. Die Aufforderung der Regierung wird innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf der in Artikel D.IV.47 §1 oder §3 erwähnten Frist eingesandt.

Der Antragsteller versendet seine Bestätigung, sowie vier Abschriften der Pläne des Genehmigungsantrags oder Antrags auf eine Städtebaubescheinigung Nr. 2, oder vier Abschriften des Antrags auf eine Städtebaubescheinigung Nr. 2, wenn diese keinen Plan enthält, innerhalb von dreißig Tagen nach der Einsendung der Aufforderung der Regierung.

Wenn der Antragsteller die Bestätigung innerhalb der eingeräumten Frist versendet, laufen die Fristen für die Untersuchung und den Beschluss ab ihrem Empfang. Wenn die Bestätigung nicht innerhalb der eingeräumten Frist zugestellt wurde oder wenn der Antragsteller nicht wünscht, dass sein Antrag untersucht wird, wird die Akte geschlossen.

Wenn die Aufforderung der Regierung nicht innerhalb der in Absatz 1 erwähnten Frist zugestellt wurde, kann der Antragsteller aus eigener Initiative die Regierung auffordern, seine Beschwerde zu untersuchen. Wenn der Antragsteller die Regierung auffordert, seine Beschwerde zu untersuchen, laufen die Fristen für die Untersuchung und den Beschluss ab dem Empfang dieses Antrags.

§3 - […]

Art. D.IV.64

Wenn der Antragsteller nicht das Gemeindekollegium ist, kann Letzteres innerhalb von dreißig Tagen nach Eingang des in den Artikeln D.IV.48 oder D.IV.91 erwähnten, in Anwendung des Artikels D.IV.48 zur Gewährung einer Genehmigung oder Städtebaubescheinigung Nr. 2 [in erster Instanz gefassten Beschlusses der Regierung]
 eine begründete Beschwerde bei der Regierung einreichen. Die Beschwerde wird gleichzeitig dem Antragsteller […]
 zugestellt.
AUSWIRKUNGEN DER STÄDTEBAUBESCHEINIGUNG NR. 2

Art. D.IV.98

Die Bewertung des Gemeindekollegiums oder [der Regierung]
 über den Grundsatz und die Bedingungen für die Erteilung einer Genehmigung, die zur Durchführung eines derartigen Projekts beantragt würde, gilt zwei Jahre lang ab der Ausstellung der Städtebaubescheinigung Nr. 2 für die Elemente des Genehmigungsantrags, die Gegenstand der Städtebaubescheinigung Nr. 2 gewesen sind, vorbehaltlich der Bewertung der Umweltverträglichkeit des Projekts, der Ergebnisse der Untersuchungen, Projektbekanntmachungen und sonstiger Befragungen und der Beibehaltung der am Tag der Bescheinigung geltenden Normen.

Die Regierung ist in ihrer Beschlussfassung über Beschwerden jedoch nicht an die in der [Städtebaubescheinigung Nr. 2 des Gemeindekollegium enthaltene]
 Bewertung gebunden.

PLAKATIERUNG DER GENEHMIGUNG

Art. D.IV.70

[Eine Bekanntmachung, dass die Genehmigung erteilt worden ist oder dass die Handlungen und Arbeiten Gegenstand des Wortlauts eines der folgenden Dokumente sind, wird durch den Antragsteller auf dem Grundstück entlang der Straße aufgestellt und muss von dort aus lesbar sein:

[1. die in Artikel D.IV.73.1 §1 Absatz 2 Nummer 2 angeführte Erklärung;]

2. der in [Artikel D.IV.72.1]
 angeführte Beschluss;

3. das in Artikel D.VII.15 oder D.VII.22 erwähnte Urteil;

4. der in Artikel D.VII.18 §2 Nummern 1 oder 2 angeführte Beschluss;

5. die in Artikel D.VII.19 §1 angeführte Anordnung.

Wenn es sich um auszuführende Arbeiten handelt, muss diese Bekanntmachung vor Beginn der Arbeiten und während ihrer gesamten Dauer auf der Baustelle angeschlagen sein. In den anderen Fällen muss die Bekanntmachung bereits bei den Vorbereitungen angebracht werden, ehe die Handlung(en) ausgeführt wird (werden) und während der gesamten Dauer ihrer Ausführung. Innerhalb dieses Zeitraums müssen die Genehmigung und die anhängende Akte bzw. eine durch die Gemeinde oder die Regierung für gleichlautend bescheinigte Abschrift dieser Dokumente oder die in Absatz 1 erwähnten Dokumente den gemäß Artikel D.VII.3 bestimmten Bediensteten am Ort der Ausführung der Arbeiten bzw. Handlungen ständig zur Verfügung stehen.

In Abweichung von Absatz 2 wird die Bekanntmachung einer Teilungsgenehmigung innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt durch den Antragsteller aufgestellt und während einer Dauer von zwanzig Tagen beibehalten.

Bei Genehmigungen für Handlungen und Arbeiten gemäß Artikel D.IV.4 Absatz 1 Nummern 1 bis 5 enthält die Bekanntmachung eine 3D-Visualisierung des städtebaulichen Projekts. Bei Genehmigungen für Handlungen und Arbeiten gemäß Artikel D.IV.2 enthält die Bekanntmachung eine Abbildung der geplanten Parzellenaufteilung und gegebenenfalls den grafischen Ausdruck der Ziele der Raumordnung und des Städtebaus für den betroffenen Teil des Gebiets.

Der Antragsteller lässt der zuständigen Behörde per E-Mail oder per Schreiben spätestens am Tag nach Beginn des Anschlags ein Foto zum Beweis des Anschlags zukommen.]
 

MITTEILUNG ÜBER DEN ANFANG DER ARBEITEN

Art. D.IV.71

Der Genehmigungsinhaber benachrichtigt das Gemeindekollegium und [die Regierung]
 per Einsendung fünfzehn Tage im Voraus über den Beginn der Handlungen und Arbeiten.

KENNZEICHNUNG DES STANDORTS DER NEUBAUTEN

Art. D.IV.72

Vor Beginn der Arbeiten für Neubauten, einschließlich der Vergrößerung der Grundfläche von bestehenden Bauten, muss der Standort vom Gemeindekollegium [oder einem von ihm beauftragten Landmesser]
 an Ort und Stelle gekennzeichnet werden. Vor dem Tag, der für den Beginn der Handlungen und Arbeiten vorgesehen ist, kennzeichnet das Gemeindekollegium [oder der Landmesser]
 vor Ort die Stelle.

Diese Kennzeichnung wird zu Protokoll genommen.

ERKLÄRUNG ÜBER DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN

Art. D.IV.73

[Spätestens drei Monate nach Ablauf der Gültigkeitsfrist der Genehmigung für Handlungen oder Arbeiten reicht der Genehmigungsinhaber oder der Eigentümer des Gutes bei der Behörde, die die Genehmigung gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren erteilt hat, folgende Unterlagen ein:

1. entweder eine eidesstaatliche Erklärung, dass die aufgrund der erteilten Genehmigung durchgeführten Handlungen oder Arbeiten der Genehmigung vollständig entsprechen, und einen Fotobericht, der die Außenansichten des fertigen Baus oder die durchgeführten Handlungen oder Arbeiten dokumentiert;

2. oder, falls diese Übereinstimmung mit der Genehmigung nicht durch den Genehmigungsinhaber oder den Eigentümer bestätigt werden kann und es Unterschiede zwischen der tatsächlich vorhandenen Situation und der Genehmigung gibt:

a) wenn ein Architekt hinzugezogen werden musste oder hinzugezogen wurde, die vom Architekten gegengezeichneten und datierten Pläne, die die tatsächlich vorhandene Situation nach Durchführung der Handlungen oder Arbeiten sowie der Auflagen auf der Grundlage eines korrekten Ausmaßes wiedergeben, und einen Fotobericht, der die Außenansichten des fertigen Baus oder die durchgeführten Handlungen oder Arbeiten dokumentiert;

b) wenn kein Architekt hinzugezogen werden musste oder hinzugezogen wurde, einen Fotobericht, der die Außenansichten des fertigen Baus oder die durchgeführten Handlungen oder Arbeiten dokumentiert.

Die Regierung kann den Inhalt der in Absatz 1 genannten Unterlagen bestimmen.]
 
FESTSTELLUNG DER ERFÜLLUNG DER BEDINGUNGEN ODER DER STÄDTEBAULICHEN AUFLAGEN UND ZEHNJÄHRIGE HAFTUNG

Art. D.IV.74

Niemand darf die Aufteilung, je nach Fall, einer [Erschließungsgenehmigung, einer Teilungsgenehmigung]
 oder einer Städtebaugenehmigung für gruppierte Bauten, die die Durchführung einer oder mehrerer Bedingungen oder städtebaulicher Auflagen oder die Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindeweges voraussetzt, vornehmen, bevor der Genehmigungsinhaber entweder die auferlegten Handlungen, Arbeiten und Auflagen durchgeführt, oder die zu ihrer Durchführung erforderlichen finanziellen Garantien aufgebracht hat.

Die Erfüllung dieser Formalität wird in einer durch das Gemeindekollegium ausgestellten Bescheinigung beurkundet und per Einsendung an den Genehmigungsinhaber gerichtet. Eine Abschrift der Einsendung wird an [die Regierung]
 gerichtet.

Art. D.IV.75

Außer wenn die Ausrüstung durch die öffentlichen Behörden ausgeführt worden ist, bleibt der Inhaber der Genehmigung mit dem Unternehmer und dem Projektautor zehn Jahre lang für die Ausrüstung gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der [Deutschsprachigen Gemeinschaft]
, der Gemeinde und den Käufern der Lose, und zwar innerhalb der in den Artikeln 1792 und 2270 des Zivilgesetzbuches bestimmten Grenzen.
VERFALL DER GENEHMIGUNG
Art. D.IV.81

Die [Erschließungs- oder Teilungsgenehmigung]
, in der dem Inhaber Handlungen, Arbeiten oder Auflagen auferlegt werden, verfällt fünf Jahre nach ihrer Einsendung, wenn der Inhaber die vorgeschriebenen Handlungen, Arbeiten oder Auflagen nicht ausgeführt oder die geforderten finanziellen Garantien nicht aufgebracht hat.

Die [Erschließungsgenehmigung]
, in der Handlungen, Arbeiten oder Auflagen zugelassen werden, die für die Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindewegs erforderlich sind, und nicht als solche als Bedingung oder Auflage aufgeführt werden, verfällt fünf Jahre nach ihrer Einsendung, wenn der Inhaber die vorgeschriebenen Handlungen, Arbeiten oder Auflagen, die für die Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindeweges erforderlich sind, nicht ausgeführt oder die geforderten finanziellen Garantien nicht aufgebracht hat.

Wenn in der Genehmigung aufgrund des Artikels D.IV.60 Absatz 3 angegeben wird, dass manche Lose abgetreten werden dürfen, ohne dass der Inhaber die vorgeschriebenen Handlungen, Arbeiten und Auflagen ausgeführt oder die zu ihrer Ausführung notwendigen finanziellen Garantien aufgebracht hat, verfällt die Genehmigung in Abweichung von den Absätzen 1 und 2 nicht für diejenigen Lose, die Gegenstand der Eintragung einer der in [Artikel D.IV.1 §1 Absatz 2 Nummer 1]
 erwähnten Urkunden waren.

Die [Erschließungs- oder Teilungsgenehmigung]
, in der dem Inhaber keine Handlungen, Arbeiten oder Auflagen auferlegt werden, verfällt fünf Jahre nach ihrer Einsendung für den Teil des Gutes, der nicht Gegenstand der Eintragung einer der in [den Artikeln D.IV.1 §1 Absatz 2 Nummer 1 oder D.IV.103]
 erwähnten Urkunden war.

Art. D.IV.82

Ist die Ausführung der [Erschließungs- oder Teilungsgenehmigung]
 in Phasen erlaubt, so wird in der Genehmigung der Zeitpunkt bestimmt, an dem die fünfjährige Verfallsfrist für jede andere Phase als die erste anläuft.
Art. D.IV.83

Wenn die [Erschließungs- oder Teilungsgenehmigung]
 in Anwendung von Artikel D.IV.79 als Städtebaugenehmigung für die Ausführung der Handlungen und Arbeiten bezüglich des Weges gilt, so verfällt Letztere gleichzeitig mit der [Erschließungs- oder Teilungsgenehmigung]
.
Art. D.IV.84

§1 - Die Städtebaugenehmigung verfällt für den restlichen Teil der Arbeiten, wenn diese innerhalb von fünf Jahren nach der Zustellung der Genehmigung noch nicht vollständig durchgeführt worden sind.

§2 - Die Städtebaugenehmigung kann jedoch auf Antrag ihres Inhabers um zwei Jahre verlängert werden. Dieser Antrag wird fünfundvierzig Tage vor Ablauf der in Paragraph 1 genannten Frist eingereicht.

Die Verlängerung wird vom Gemeindekollegium gewährt. Wenn die Genehmigung jedoch in Anwendung des Artikels D.IV.22 von [der Regierung]
 ausgestellt wurde, wird die Verlängerung [von der Regierung]
 gewährt.

§3 - Ist die Ausführung der Arbeiten in Phasen erlaubt, wird in der Städtebaugenehmigung für jede Phase mit Ausnahme der ersten der Zeitpunkt bestimmt, ab dem die in Paragraph 1 erwähnte Frist läuft. Für diese anderen Phasen kann die in Paragraph 2 erwähnte Verlängerung gewährt werden.

§4 - Auf begründeten Antrag des Antragstellers der Genehmigung kann die zuständige Behörde im Rahmen des Entscheidungsverfahrens über den Genehmigungsantrag die in Paragraph 1 erwähnte Frist anpassen, ohne dass diese jedoch sieben Jahre übersteigen darf.

§5 - In Abweichung von den Paragraphen 1 bis 4 verfällt die von der Regierung aufgrund des Artikels [D.IV.22 Absatz 1 Nummer 12 ]
 ausgestellte Genehmigung, wenn die Arbeiten innerhalb von sieben Jahren ab dem Tag, an dem die Genehmigung gemäß Artikel [D.IV.48]
 eingesandt wurde, nicht eindeutig begonnen haben. Die Regierung kann jedoch auf speziell begründeten Antrag eine neue Frist gewähren, ohne dass diese fünf Jahre überschreiten darf.
[§6 – In Abweichung der §§1 bis 4 verfällt die Städtebaugenehmigung für den Teil der Handlungen und Arbeiten, die nicht durchgeführt worden sind, ab der Erklärung zum Abschluss der Akte gemäß Artikel D.IV.73.1 §1 Absatz 2 Nummern 1 oder 2, wenn diese Erklärung vor Ablauf der in den §§1 bis 4 genannten Gültigkeitsfrist erfolgt.]

Art. D.IV.85

Der Verfall der Genehmigungen erfolgt von Rechts wegen.

Das Gemeindekollegium kann den Verfall in einem Protokoll feststellen, das es per Einsendung an den Genehmigungsinhaber richtet. Eine Abschrift der Einsendung wird an [die Regierung]
 gerichtet.

Art. D.IV.86

Wird die Genehmigung in Anwendung der Artikel D.IV.89 und D.IV.90 ausgesetzt, so wird die Frist für den Verfall der Genehmigung gleichzeitig ausgesetzt.

Art. D.IV.87

Die Verfallsfrist wird von Rechts wegen während der gesamten Dauer des Verfahrens ausgesetzt, d.h. ab dem Einreichen des Antrags bis zur Notifizierung des endgültigen Beschlusses, falls gegen die Genehmigung eine Nichtigkeitsklage vor dem Staatsrat eingereicht worden ist, oder falls ein Antrag auf Unterbrechung der im Rahmen der Genehmigung erlaubten Arbeiten vor einer Gerichtsbarkeit des gerichtlichen Stands anhängig ist. Besitzt der Empfänger der angefochtenen Genehmigung nicht die erforderliche Eigenschaft, um beim Verfahren als Partei aufzutreten, notifiziert die Behörde, die die Genehmigung erteilt hat, […]
 dem Empfänger den Beginn und das Ende der Aussetzung der Verfallsfrist.
AUSSETZUNG DER GENEHMIGUNG

Art. D.IV.88

Wenn ein Projekt für seine Durchführung eine oder mehrere weitere in Artikel D.IV.56 oder in einer anderen verwaltungspolizeilichen Gesetzgebung angeführte Erlaubnisse erfordert, dürfen die Handlungen und Arbeiten, die laut der Genehmigung erlaubt sind, nicht ausgeführt werden, solange deren Inhaber nicht über die genannten Erlaubnisse verfügt.

[…]

Art. D.IV.89

Eine Genehmigung kann in folgenden Fällen ausgesetzt werden:

1° durch [die Regierung]
 in Anwendung von Artikel D.IV.62;

[2° bei einem Zufallsfund im Sinne von Artikel 30 des Denkmalschutzdekrets;]

3° […]

Art. D.IV.90

Die von dem Gemeindekollegium ausgestellte Genehmigung wird ausgesetzt, solange der Antragsteller nicht von deren Notifizierung an [die Regierung]
 in Kenntnis gesetzt worden ist, und während der Frist von dreißig Tagen, die [der Regierung]
 für eine eventuelle Aussetzung in Anwendung von Artikel D.IV.62 gewährt wird.

Die in [Artikel]
 D.IV.65 erwähnten Beschwerden, sowie die Fristen, in denen Beschwerde erhoben werden muss, haben eine aufschiebende Wirkung.

ENTZUG DER GENEHMIGUNG

Art. D.IV.91

Unbeschadet der auf [die Rücknahme]
 von Verwaltungsakten anwendbaren allgemeinen Bestimmungen kann eine Genehmigung nur in den folgenden Fällen [zurückgenommen]
 werden:

1° im Anschluss an die Aussetzung der Genehmigung durch [die Regierung]
 in Anwendung von Artikel D.IV.62;

[2° bei einem Zufallsfund im Sinne von Artikel 30 des Denkmalschutzdekrets;]

3° bei Nichtbeachtung der Regeln über den Sprachengebrauch.

Bei Nichtbeachtung der Regeln über den Sprachengebrauch wird [die Rücknahme]
 binnen sechzig Tagen ab dem Tag, an dem der Beschluss gefasst worden ist, oder, wenn eine Nichtigkeitsklage eingereicht worden ist, bis zum Abschluss der Debatten zugestellt. Ab der Einsendung des Beschlusses [zur Rücknahme]
 der Genehmigung verfügt die zuständige Behörde über eine neue vollständige Frist, die der ursprünglichen Frist entspricht, um ihren Beschluss zu fassen und zuzustellen.

Wenn das Gemeindekollegium […]
 oder die Regierung in Anwendung der allgemeinen Bestimmungen über [die Rücknahme]
 von Verwaltungsakten die Genehmigung oder die Städtebaubescheinigung Nr. 2 [zurücknimmt]
, übermittelt diese Behörde den neuen Beschluss innerhalb einer Frist von vierzig Tagen ab der Einsendung des Beschlusses über [die Rücknahme]
.

ABTRETUNG DER GENEHMIGUNG

Art. D.IV.92

Bei Abtretung einer Genehmigung, für welche die Auflagen, die Bedingungen oder die Handlungen und Arbeiten, die zur Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindewegs nötig sind, noch nicht ganz ausgeführt sind, nehmen der Abtretende und der Übernehmer eine gemeinsame Notifizierung an die in erster Instanz für die Ausstellung der Genehmigung zuständige Behörde vor. Wenn finanzielle Garantien vor der Abtretung bereitgestellt, jedoch nicht benutzt worden sind, werden diese entweder aufrechterhalten oder durch gleichwertige finanzielle Garantien ersetzt.

In der Notifizierung wird mitgeteilt, was mit den vor der Abtretung bereitgestellten finanziellen Garantien geschieht; sie enthält die schriftliche Bestätigung des Übernehmers, dass er die Genehmigung, die eventuellen damit verbundenen, von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen oder die durchzuführenden Handlungen und Arbeiten, die zur Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindewegs nötig sind, und die als solche nicht als Bedingung oder Auflage angegeben sind, den Artikel D.IV.75, und den Tatbestand, dass er zum Inhaber der Genehmigung wird, zur Kenntnis genommen hat.

Die zuständige Behörde bestätigt den Empfang dieser Notifizierung und informiert, je nach Fall, das Gemeindekollegium oder [die Regierung]
.

§2 - In Ermangelung dessen bleiben der Abtretende oder seine Anspruchsberechtigten gemeinsam mit dem Übernehmer solidarisch verantwortlich gegenüber den vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen oder gegenüber den Handlungen und Arbeiten, die zur Eröffnung, Änderung oder Abschaffung eines Gemeindewegs nötig sind, und die als solche nicht als Bedingung oder Auflage angegeben sind.

VERZICHT AUF DIE GENEHMIGUNG

Art. D.IV.93

Der Inhaber einer Genehmigung, die nicht umgesetzt wurde, kann darauf verzichten.

[Der Verzicht erfolgt ausdrücklich und wird nicht durch die spätere Einreichung eines anderen Genehmigungsantrags vermutet.]

§2 - Betrifft die Genehmigung ein Gut, das einem oder mehreren Eigentümern gehört oder das Gegenstand dinglicher Rechte ist, so darf der Verzicht nur erfolgen, insofern alle Inhaber eines dinglichen Rechts ihr Einverständnis geben.

§3 - Der Inhaber der Genehmigung teilt seinen Verzicht dem Gemeindekollegium oder [der Regierung]
 schriftlich mit.
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